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hatte, emporte er sich. «Nein», rief er aus, «der Sohn des
Elenden, Verlorenen, Ungliicklichen ist nicht da, bloss
um ein Rad zu treiben, dessen Gang einen stolzen Bur-
ger emporhebt, nein, dafir ist er nicht da! Missbrauch
der Menschheit, wie emport sich mein Herz!» Und das
flir unsere Ohren anstossige Wort von der «Erziehung
zur Industrie» liess er fallen und forderte, im Riickblick
auf ein unerhort gelebtes Leben im Dienste des Néch-
sten, Erziehung zur Menschlichkeit, wahre Menschen-
bildung.

Der verstindnisvolle Gotthelf

Zwanzig Jahre spéater gab ein anderer Schriftsteller und
Erzieher seiner Emporung tiber die Kinderarbeit in
folgenden, wahrhaft bewegenden Worten Ausdruck:
«Man sorgte daflir», schrieb Gotthelf im Jahre 1840,
«dass die Kinder am Leben blieben, das heisst nicht ver-
hungerten, nicht erfroren: man gab ihnen Brot oder Geld,
aber man sah in ihnen nicht die kleinen, die Jesus so
lieb hatte, von denen er sagte, dass ihnen das Himmel-
reich gehore; man kiimmerte sich durchaus nicht um
ihre Seelen, ja man dachte nicht einmal daran, dass sie
eine Seele hatten, dass sie ein anvertrautes Pfand seien,
von dessen Verwendung man Gott Rechenschaft abzu-
legen hatte und dass von dieser Rechenschaft der eige-
nen Seele Heil und Seligkeit abhénge».

Aber schon in den zwanziger Jahren geisselten Person-
lichkeiten verschiedener Stdnde und Berufe das Un-
wesen der Kinderarbeit. Ein Sammelbecken aller dieser
Stimmen bildete die Gemeinniitzige Gesellschaft der
Schweiz, die in manchen Kantonen Sektionen unter-
hielt. So forderte man Fabrikschulen, dann forderten
Basler Pfarrer ein Schulgesetz, das den Kindern die
Fabrikarbeit verbiete, wieder andere wiesen darauf hin,
dass die Kindersterblichkeit in der Fabrikbevdlkerung
héher war als in den tibrigen Bevolkerungsschichten, so
dass endlich etwas getan werden miusse usw.

Zwar erliess die Zircher Regierung bereits 1815 eine
Verordnung, «laut welcher den Kindern der Fabrik-
besuch vor dem vollendeten neunten Lebensjahr ver-
boten wurde. Die tiagliche Arbeitszeit wurde auf 12 bis
14 Stunden beschrinkt, die Nachtarbeit verboten. Man
darf diese Verordnung als einen ersten Akt der euro-
pidischen XKinderschutzgesetzgebung ansprechen», so
lesen wir im oben erwdhnten Werk von Albert Hauser.
Aber trotz zihen Kampfes der Schulbehtérden um Ein-
haltung der Verordnung blieb sie meist blosse Theorie.
Inzwischen richtete die Gemeinntitzige Gesellschaft be-
schworende Appelle an die Oeffentlichkeit, hielt Tagun-
gen und Versammlungen ab, um dem Uebel beizukom-
men. Regierungsmitglieder, Gelehrte, Pfarrer und selbst
Unternehmer fanden sich in ihren Reihen.

Die Schule wurde vernachlissigt

So wurde jahrzehntelang gegen Unverstand und Stur-
heit gekdmpft. Die Schullehrer hatten alle Miihe, den
Kindern das Lesen und Schreiben beizubringen, denn
oft kamen sie Uiberhaupt nicht zur Schule. Gab es zum
Beispiel kantonale Schulgesetze, so wurden sie einfach
umgangen, indem die Kinder nachts in die Fabriken
und tagsiliber auch noch in die Schulen geschickt wur-
den. Den Schlafmangel holten sie einfach in der Schul-
bank nach! In den 1830er Jahren wurden die staat-
lichen Volksschulen erdftnet.

Wie verhielten sich nun eigentlich die Eltern zur Kinder-
arbeit? Bis etwa zur Jahrhundertmitte waren sie durch-

Fristen fiir gebrechliche Kinder bei der
Invalidenversicherung

PI — Wer Leistungen der Invalidenversicherung (IV)
beansprucht, muss dafiir eine Anmeldung einreichen.
Wiahrend der Einflihrungszeit wurden noch ruckwir-
kend Kosten vergilitet. Heute aber gilt es, die gesetz-
lichen Fristen einzuhalten, will man nicht gekiirzte
Leistungen riskieren.

Bei allen Eingliederungsmassnahmen — medizini-
sche Massnahmen, Sonderschulung, Berufsausbildung,
Hilfsmittel — gilt grundsatzlich, dass solche Mass-
nahmen vor der Durchfithrung von der IV bewilligt
sein mussen (Art. 78, Abs. 2 IVV). Es geht also zum
Beispiel nicht an, ein Kind selbst in ein Heim ein-
zuweisen und dann erst hinterher den IV-Beitrag zu
fordern. Nur wenn eine Eingliederungsmassnahme im
Interesse des Versicherten so dringlich ist, dass sie
sofort durchgeflihrt werden muss, kann die IV die
Kosten riickwirkend iibernehmen und auch dann nur,
wenn die IV-Anmeldung zusammen mit den Unter-
lagen uber die Massnahme spétestens 3 Monate nach
Beginn der Durchfiihrung eingereicht wird. Gleich-
zeitig durchzufithrende Vorkehren koénnen mit einer
Anmeldung beantragt werden; wenn verschiedene
Massnahmen nacheinander notwendig werden, ist fur
jede neue Leistung eirte neue Anmeldung erforderlich.

Bei den Renten flir bleibend erwerbsunfidhige Kin-
der beginnt der Anspruch am ersten Tag nach dem
20. Geburtstag. Kinder, die vor dem 20. Jahr noch
nicht bei der IV angemeldet waren, miissen auf diesen
Zeitpunkt hin auf dem besondern Formular fiir Voll-
jahrige angemeldet werden; die Rente wird nicht ein-
fach von selbst mit Erreichen dieses Alters ausgerich-
tet. Ebenso braucht es aber auch eine erneute An-
meldung filir die Rente, wenn ein Kind schon vor dem
20. Jahr einmal bei der IV angemeldet worden ist,
zum Beispiel flir Sonderschulung. Die Rentenanmel-
dung muss spétestens innert 6 Monaten nach Vollen-
dung des 20. Altersjahr erfolgen. Nach dieser Frist
erhélt das Kind die Rente erst vom Monat der An-
meldung, nicht vom Geburtstag an (Art. 48, Abs. 2 IVG).
Ein Kind, das zum Beispiel im Méirz 1962 volljihrig
wurde, muss also bis spétestens 30. Aug. angemeldet
sein, damit es ab Mérz die Rente erhélt; meldet man es
versehentlich erst Ende 1962, gehen ihm 9 Monate
Renten verloren! Im Interesse der Kinder sind daher
solche Fristen zu beachten. Auch die Hilflosenent-
schddigung kann man erst vom 20. Altersjahr an be-
anspruchen; sie kann zusammen mit der Rente bean-
tragt werden. Wenn ein Kind bis zum 20. Jahr den
Heimpflegebeitrag fiir Bildungsunfdhige erhielt, hort
dieser mit der Volljihrigkeit auf, und man muss an
seiner Stelle fiir den Hilflosigkeitszuschlag eingeben.

wegs mit der Arbeit ihrer Kinder in den Fabriken ein-
verstanden. Sie waren meistens arm und glaubten, auf
den Kinderlohn nicht verzichten zu konnen. Gewiss,
auch sie liebten ihre Kinder auf ihre Art. Aber von uns
aus gesehen, glauben wir ihnen doch den Vorwurf einer
gewissen Lieblosigkeit nicht ganz ersparen zu konnen.
Wenn wir aber bedenken, dass damals zwischen Eltern
und Kindern noch kein so intimes Verhiltnis herrschte

227



	Fristen für gebrechliche Kinder bei der Invalidenversicherung

